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Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
CoC Abrechnung / Honoraranträge 
Vogelsgarten 6 
90402 Nürnberg 

 

Antwort kann postalisch oder per Fax erfolgen: 089 57093-556152 

Einreichungsformular für die Spitzabrechnung –  

Abrechnung zusätzlicher Stromkosten der Praxis 

Für Praxen, die den Stromverbrauch und/oder die Stromkosten der betroffenen Betriebsstätte in der 

Selbsterklärung nicht oder nur mit vorläufigen Werten angeben konnten, erfolgt eine Spitzabrechnung 

gemäß Anhang 7 Nr. 4 Absatz 3 EBM. 

In diesen Fällen ist die Praxis verpflichtet, bis zum 31.03.2024 die (Jahresend-)Abrechnung des 

Elektrizitätsversorgungsunternehmens oder im Falle von Abschlagszahlungen über die 

Betriebskostenvorauszahlungen an den Vermieter, die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2023 

bei der Kassenärztlichen Vereinigung einzureichen. 

Ist ihr dies nicht möglich, ist die Praxis verpflichtet eine Fristverlängerung bis längstens 31.12.2024 

zu beantragen. 

Bitte beachten 

Kommt die Praxis der Nachweispflicht bis 31.03.2024 bzw. im Fall der Fristverlängerung bis 31.12.2024 nicht nach, ist 

die Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet, die ausgezahlten Stromkosten zurückzufordern. 

1. Allgemeine Angaben 

BSNR: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Praxisname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Name, Vorname:  

 
Praxisinhaber bzw. vertretungsberechtigte Person 
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2. Erforderliche Angaben für die Spitzabrechnung 

Bitte tragen Sie für jedes Quartal, in welchem Sie eine Erstattung erhalten haben, die geforderten 

Daten ein. Sofern in Quartalen eine Festsetzung der Erstattung auf 0 € erfolgt ist, können Sie 

trotzdem die erforderlichen Daten eintragen. Die vorläufige Festsetzung auf 0 € wird dann ebenfalls 

anhand der aktuellen Daten überprüft. 

 Tatsächlicher 
Stromverbrauch in kW/h 

  Tatsächlich angefallene 
Stromkosten in € 

 

1/2023 

 

 kW/h 

  

 € 

2/2023 

 

 kW/h 

  

 € 

3/2023 

 

 kW/h 

  

 € 

4/2023 

 

 kW/h 

  

 € 

 
Verpflichtung 

Die Erstattung zusätzlicher Stromkosten steht gemäß Anhang 7 Nr. 4 EBM unter Prüfungsvorbehalt. 

Die Richtigkeit der vorliegenden Angaben wird versichert und jede Änderung daran der Kassenärztlichen Vereinigung 

unverzüglich mitgeteilt. 

3. Sofern Sie uns Änderungen Ihrer Gesamt- bzw. GKV-Einnahmen oder Erstattungen 

durch andere Stellen mitteilen möchten, tragen Sie diese bitte hier ein: 

3.1. Berücksichtigung der auf andere Kostenträger entfallenden Stromkosten 

Hinweis 

Geben Sie bitte den Zeitraum an, indem Sie Monate und Jahr benennen (Beispiel: Januar bis Dezember 2021). 

Meine/unsere steuerrelevanten GKV-Einnahmen der Praxis im Jahr 2021/2022/2023 betrugen: 

________________ €  
 

Zeitraum _______________________________ 

Meine/unsere steuerrelevanten Gesamteinnahmen der Praxis im Jahr 2021/2022/2023 betrugen: 

________________ €  
 

Zeitraum _______________________________ 

3.2. Durch andere Stellen erstattete Stromkosten (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

In folgenden Abrechnungsquartalen gab es eine Kostenübernahme von Stromkosten durch andere 

Stellen in Höhe von 

 1/2023  2/2023  3/2023  4/2023 

________________ € ________________ € ________________ € ________________ € 
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Datenschutzhinweise 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Kassenärztliche 

Vereinigung Bayerns (KVB). Wir erheben die hier angegebenen Daten auf Grundlage des Artikels 6 

Absatz 1 Satz 1 Buchstaben c, e Datenschutz-Grundverordnung, i. V. m. den Beschlüssen des 

Bewertungsausschusses 640. Sitzung zur Aufnahme eines Anhang 7 EBM (befristete Abrechnung 

zusätzlicher Stromkosten) und 648. Sitzung. 

Zweck der Datenverarbeitung ist die Berechnung und Erstattung der zusätzlichen Stromkosten im 

Rahmen unseres Sicherstellungs- und Vergütungsauftrags. 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzhinweisen auf der 

Webseite: www.kvb.de. 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der oben gemachten Angaben versichert. 

   

Ort, Datum  
  

Unterschrift Praxisinhaber bzw. vertretungsberechtigte Person  Praxisstempel 

Bitte vergessen Sie nicht eine Kopie folgender Unterlagen dem Antrag beizufügen. 

 (Jahresend-)Abrechnung Ihres Stromanbieters 

 Nebenkostenabrechnung 

(im Falle von Abschlagszahlungen über die Betriebskostenvorauszahlungen an den Vermieter)  

http://www.kvb.de/
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